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Erlass einer Satzung über die Erhebung einer Naturförderabgabe in der Gemeinde Hürt-
genwald
Ihr Schreiben vom 16.05.2012 - Az.: 6 Naturförderabgabe

Sehrgeehrter Herr Buch,

haben Sie recht herzlichen Dank für die Übersendung des Satzungsentwurfs zur Erhebung
einer Naturförderabgabe in der Gemeinde Hürtgenwald. Gerne nehmen wir zu der geplan-
ten Einführung der Naturförderabgabe wie folgt Stellung:

Die Naturförderabgabe kann in der Gemeinde Hürtgenwald u. E. in der vorgesehenen Form
eingeführt werden. Wir teilen die Einschätzung der Landesregierung, wonach eine Geneh-
migung der Satzung durch das Innen- und Finanzministerium gem. § 2 Abs. 2 KAG NRW
nicht erforderlich ist. Eshandelt sich nämlich nicht um eine Satzung, mit der eine im Land
nicht erhobene Steuer erstmalig oder erneut eingeführt werden soll. Mit der Naturförder-
abgabe als örtliche Aufwandsteuer soll der Aufwand des Beherbergungsgastes für die Mög-
lichkeit einer entgeltlichen Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb zur Grundlage
der Besteuerung gemacht werden. Insofern ist die Steuer gleichartig mit der z.B. in der
Stadt Köln oder in der Stadt Duisburg bereits eingeführten Kulturförderabgabe bzw. Bet-
tensteuer. Einzig die politische Begründung für die Verwendung des Steueraufkommens
differiert, einmal ist es der Erhalt der kulturellen Einrichtungen, einmal der Erhalt der Natur
als Grundlage der Tourismusförderung.

Sowohl das Verwaltungsgericht Köln (Urteil vom 06.07.2011 - Az. 24 K 6736/10) als auch
das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteile vom 02.12.2011 - Az. 25 K 187/11 und 25 K
342/11) haben Klagen gegen die Erhebung der sog. "Bettensteuer" abgewiesen. Die Verwal-
tungsgerichte haben jeweils die Rechtmäßigkeit der Steuererhebung bestätigt. In den Urtei-
len wird ausgeführt, dass die Übernachtungsabgabe mit den Vorschriften des nordrhein-
westfälischen Kommunalabgabenrechts, des Grundgesetzes und mit europäischem Ge-
meinschaftsrecht vereinbar ist. Die Steuer sei auch nicht der Umsatzsteuer gleichartig; ihre
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Erhebung sei auch nicht deshalb unzulässig, weil der Bundesgesetzgeber ab dem Jahr 2010
für Hoteibetreiber den Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 7 % gesenkt habe.

Der StGBNRW hat bislang auf die Erarbeitung einer Mustersatzung verzichtet, weil er gem.
Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft den Ausgang des Beru-
fungsverfahrens vor dem OVG NRWabwarten will.

Bislang hat unserer Kenntnis nach auch noch keine Mitgliedskommune eine Übernach-
tungsabgabe eingeführt. Für den Fall, dass noch vor Ausgang des Berufungsverfahrens eine
Übernachtungsabgabe eingeführt werden soll, empfiehlt die Geschäftsstelle, sich bei der
Gestaltung der Satzung an der Satzung zur Erhebung der Kulturförderabgabe im Gebiet der
Stadt Köln vom 23.09.2010 zu orientieren. Dies haben Sie mit Ihrem Satzungsentwurf ge-
tan, der u. E.keinen rechtlich durchgreifenden Bedenken begegnet.

Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

Andreas Wohland




